
 

 
 

 

Spesenreglement 

(Tibetische Frauenorganisation in der Schweiz) 
 

 
1. Allgemeines 

 

 
1.1. Geltungsbereich 

Dieses Spesenreglement gilt für Vorstandsmitglieder, Vereinsmitglieder und alle anderen 

ehrenamtlichen und freiwilligen MitarbeiterInnen im Auftrag der Tibetischen Frauenorganisation in 

der Schweiz. 
 

Die Freiwilligenarbeit erfolgt ohne Entschädigung. Es werden nur die im Zusammenhang mit dieser 

Arbeit anfallenden Spesen ersetzt. 

 
 

1.2. Definition des Spesenbegriffs 
 

Als Spesen gelten die Auslagen, die im Rahmen der Freiwilligenarbeit anfallen. 
 

Anfallende Spesen für TFOS-interne Sitzungen und Aktivitäten werden nicht von der Hauptkasse 

übernommen. Den einzelnen Sektionen steht es frei die amtierende Sektionsleiterin sowie Delegierte 

für die Grossratssitzungen sowie weitere Aktivitäten aus ihrer Sektionskasse zu entschädigen. 
 

Ersetzt werden folgende Auslagen: 

- Fahrtkosten nachfolgend Ziffer 2 

- Verpflegungskosten nachfolgend Ziffer 3 

- Übrige Kosten nachfolgend Ziffer 4 

 

1.3. Grundsatz der Spesenrückerstattung 
 

Die Spesen werden nach effektiven Spesenereignissen und gegen Originalbeleg abgerechnet. 



2. Fahrtkosten 
 

2.1. Öffentlicher Verkehr 
 

a) Es werden Billette der 2. Klasse zum Halbtax-Tarif vergütet. 
 

b) Bei einer längeren Reise soll frühzeitig eine Tageskarte bei der eigenen Gemeinde eingeholt 

werden, sofern dies günstiger ist als a). Falls die Reisende die Tageskarte nicht bei der eigenen 

Gemeinde einholen kann soll dies frühzeitig dem Vorstand gemeldet werden, damit der Vorstand die 

Tageskarte zur Verfügung stellen kann. 

 
 

2.2. Dienstfahrten mit Privatwagen/Taxi 
 

Grundsätzlich sind die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. 
 

Ist die Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zumutbar, werden die Autokilometer mit max. 70 

Rp. vergütet. Wird trotz guter öffentlicher Verkehrsverbindungen das eigene Fahrzeug oder ein Taxi 

benützt, so werden nur die Kosten des öffentlichen Verkehrsmittels vergütet. 

 
 

3. Verpflegungskosten 
 
 

Ist man gezwungen, sich ausserhalb zu verpflegen werden effektive Verpflegungskosten gegen 

Originalbeleg wie folgt vergütet: 

a) Mittagessen oder Abendessen: Max. 30.– CHF pro Mahlzeit inkl. alkoholfreies Getränk. 
 

b) Hotelübernachtungen: Mittelklassehotel inkl. Frühstück (max. CHF 100.-) 
 
 

4. Übrige Kosten 
 

Kopien, Couvert, Briefpapier mit offiziellem Logo, sowie die vereinseigenen Drucksachen (Flyer, 

Portraits…) werden aus der Hauptkasse finanziert. 

 

 

5. Teilnahme an der Sitzung der Dachorganisation TWA in Indien 
 

Es dürfen zwei Mitglieder an der Sitzung der Dachorganisation TWA in Indien teilnehmen. Die 

Reisekosten sowie Spesen von CHF 30.- pro Tag werden von der TFOS vergütet.  

 
 

6. Weitere Spesen 
 

In diesem Reglement nicht erwähnte Unkosten werden nur übernommen, wenn der Vorstand sein 

Einverständnis dazu gegeben hat. Das Einverständnis muss vorher eingeholt werden. In 

Ausnahmefällen kann der Vorstand aber auch nachträglich sein Einverständnis abgeben. 



 

7. Spesenabrechnung und Visum 
 

Die Spesenabrechnungen sind monatlich (oder quartalweise oder halbjährlich) zu erstellen und 

zusammen mit den entsprechenden Spesenbelegen an die Kassierin zum Visum vorzulegen. 

Belege, die der Spesenabrechnung beigelegt werden müssen, sind Originaldokumente wie 

Quittungen, quittierte Rechnungen, Kassenbons, Kreditkartenbelege und Fahrspesen. 

 
 

8. Visierung 
 

Jede Person ist selber verantwortlich für die Erfassung seiner Spesen. Die Zusammenstellung muss 

durch die Kassierin visiert werden. 

 
 

9. Spenden 
 

Wer seine Spesen nicht geltend machen will, ist trotzdem angehalten, die Abrechnung zu machen. Der 

Betrag wird dieser Person als Spende verdankt. Die Spesenabrechnung dient dem Verein zu einer 

besseren Kostenwahrheit zu gelangen. 

 
 

10. Inkrafttreten 
 

Dieses Spesenreglement tritt am 04. März 2018 in Kraft. 



Versionengeschichte: 

Version 

Datum Initiator / Änderungsgrund 

01 04.03.2018 Neuerstellung 

02 23.04.2023 Die Vergütung für die 
Teilnahme an der Sitzung der 
Dachorganisation TWA in 
Indien wurde an der 35. GV 
genau definiert und ist unter 
Punkt 5 aufgeführt.  

 
 


